
Die Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) mit Sitz 
in Berlin hat sich in einer 
Stellungnahme mit der Ver-
fassungsbeschwerde des 
Moderators Jan Böhmer-
mann gegen das teilweise 
ausgesprochene Verbot des 
„Schmähgedichts“ beschäftigt 
und hält diese Verfassungsbe-
schwerde für unbegründet. 

Betroffen ist nach Ansicht 
der BRAK „nicht die Mei-
nungsfreiheit, sondern die 
Kunstfreiheit, denn Satire 
in Form von Kunst könne 
ohne weiteres auch Mittel 
der Meinungsäußerung sein. 
Bei der Abgrenzung zur 
Meinungsfreiheit komme es 
auf die freie schöpferische 

Gestaltung an, die hier nach 
dem formalen Kunstbegriff 
schon durch die Gedicht-
form vorliege. Grenze der 
Kunstfreiheit sei die Verlet-
zung des Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts, welche 
jedoch insbesondere bei 
Staatsträgern weit gezogen 
werden müsse. Von der nicht 
zu beanstandenden Kernaus-
sage der Satire lasse sich ein 
Kontext zu den satirischen 
E i g e n s c h a f t s z u s c h r e i -
bungen, die Erdogans In-
timbereich beträfen, jedoch 
in keinster Weise herstellen. 
Eine intensivere Schmähung 
als die des Gedichtes sei 
nicht vorstellbar, die Grenze 
der Kunstfreiheit sei daher 
eindeutig überschritten.“

Diese Stellungnahme hat 
die BRAK auf Anfrage des 
Bundesverfassungsge-
richts mit Sitz in Karlsruhe 
erarbeitet. Solche Stellung-
nahmen auf Anfrage von 
Bundesgerichten zählen zu 
den gesetzlichen Aufgaben 
der BRAK (§ 177 II Nr. 5 
BRAO). 

Zur Vorgeschichte ist fest-
zuhalten, dass Jan Böhmer-
mann sich in der ZDF-Sen-
dung Neo Magazin Royale 
vom 31. März 2016 dem 
türkischen Staatspräsidenten 
Recep Tayyip Erdogan auf 
überspitzte Weise bestimmte 
körperliche Eigenschaften 
und ein bestimmtes Sexu-
alverhalten zugeschrieben 
hatte und sich zugleich mit 
dem Begriff der Schmähkri-
tik auseinandersetzte. Dem 
TV-Ereignis war ein großes 
Medien-Aufsehen zuteil 

geworden und Erdogan rea-
gierte bekanntlich mit Straf-
anzeigen. 

Das Landgericht Hamburg 
untersagte im Ergebnis die 
Verbreitung von Text-Pas-
sagen mit primär sexuellem 
Inhalt. Das Hamburgische 
Oberlandesgericht „be-
stätigte die Entscheidung 
des LG Hamburg, sah aber, 
anders als dieses, nicht die 
Kunstfreiheit (Art. 5 III 
GG) tangiert, sondern hielt 
das Gedicht für eine Stel-
lungnahme im öffentlichen 
Meinungskampf, weshalb 
die Meinungsfreiheit (Art. 5 
I GG) einschlägig sei.“ Die 
hiergegen gerichtete Nicht-
zulassungsbeschwerde hatte 
keinen Erfolg. Gegen die 
teilweise Untersagung rich-
tet sich die Verfassungsbe-
schwerde von Jan Böhmer-
mann. (ps)

Die Vattenfall Europe 
Sales GmbH muss ein Buß-
geld in Höhe von 901.388,44 
Euro zahlen, weil der Strom-
Anbieter zwischen August 
2018 und Dezember 2019 
bei Vertragsanfragen für 
Sonderverträge, die mit Bo-

nus-Zahlungen verbunden 
waren, routinemäßig über-
prüfte, ob die Kundinnen 
und Kunden ein „wech-
selauffälliges Verhalten“ 
zeigten. Für die Kund:innen 
war nicht erkennbar, dass 
Daten aus früheren Ver-

tragsbeziehungen analysiert 
wurden. 

Der Hamburgische Be-
auftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit 
(HmbBfDI) kam nach einer 
Prüfung des Vorgangs zu 
dem Ergebnis, dass Vatten-
fall durch dieses Vorgehen 
gegen die datenschutzrecht-
lichen Transparenz-Pflich-

ten (Art. 12, 13 DSGVO) 
verstieß, da die Kundinnen 
und Kunden über den Da-
ten-Abgleich nicht ausrei-
chend informiert wurden. 
Die festgestellte Rechtswid-
rigkeit bezieht sich nicht 
auf den Datenabgleich an 
sich, sondern ist auf die 
nicht ausreichend erfüllten 
Transparenz-Pflichten be-
schränkt. (ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren TV-Film (im 
Auftrag für die ARD / Degeto) Titelschutz in Anspruch für:

Rückkehr nach Rimini

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Lieblingsfilm Produktions GmbH 
Damenstiftstraße 7, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Der musikalische Cartoon
The musical Cartoon

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Gregor Gardemann 
Slevogtstraße 26, 81379 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Tools for better work and life
Tools for better work & life

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, grafischen Gestaltungen, 
Darstellungsformen, Titelkombinationen für Literatur, Seminarveranstal-
tungen, Bild-, Ton-, Daten- und Videoträger aller Art, Software-Erzeugnisse, 
Film, Fernsehen, Rundfunk, elektronische, audiovisuelle und digitale Me-
dien, Merchandising in jeder Form sowie Druckerzeugnisse, CD-ROM, 
CD-I, Offline- und Online-Dienste, sonstige Online-Medien und sämtliche 
Multimedia-Produkte.

Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB 
Berliner Straße 1, 07545 Gera

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

We enable people to live a balanced life.

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsformen sowie 

als sonstige Geschäftsbezeichnung für alle Medien, insbesondere Funk 

und Fernsehen, Printmedien und elektronische Medien einschließlich Inter-

net, Off- und Online-Services, bespielte Ton- und Bildtonträger, Veranstal-

tungen, Merchandising und Dienstleistungen aller Art.

BGB Beutler Grulert Brandt Rechtsanwälte PartGmbB 
Hochallee 11, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sonderlage

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ConradFilm GmbH & Co. KG 
Feuerbachstraße 23, 50933 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Agile Lüge

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

AGILE HEROES GMBH 
Am Hauptbahnhof 12, 60329 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

MAARI
MAARI – ABENTEUER AM RIFF

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen,  
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

nah & fern reisen

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, Offline- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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ImpressumUnter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Omas verlorene Heimat in meiner Seele
Opas verlorene Heimat in meiner Seele
Die verlorene Heimat meiner Großeltern
Die verlorene Heimat meiner Eltern
Die verlorene Heimat meiner Familie
Krieg, Flucht und Heimatvertreibung -  
 Familiengeschichte als Triebfeder für den 

großen Erfolg
Krieg, Flucht und Heimatvertreibung in mir
Wie meine Familiengeschichte mein Leben 

beeinflusst hat

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

EllaErika Medien  
Brödermannsweg 85, 22453 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

DER PROFESSOR
MÜNCHNER FREIHEIT '75
MÜNCHNER FREIHEIT
Streitclub
Nicht der Anfang, nicht das Ende
German Crime
German Cases
Verbrechen in Deutschland
Deutsches Recht
Justiz in Deutschland
Deutsche Justiz
German Justice
Wo ist die Liebe hin?
Babytalk

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München


